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Pflichtverteidiger: Frist zur Benennung
eines Rechtsanwalts
Außert sich der Angeschuldigte nicht innerhalb der ihm
gem.5 142 Abs. I SIPO gesetzten Frist und wird des-
halb ein nicht benannter Rechtsanwalt zum Pflichtvertei-
diger bestellt, ist dessen Bestellung wieder aufzuheben,

-wgnn der Angeschuldigte nachträglich, noch bevor der
Beschluss des Vorsitzenden Außenwirkung erlangen
konnte, einen anderen Rechtsanwalt als Pflichtverteidi-
ger benennt. r'

LC Braunschweig, Beschl. v. 2l . 9. 2009 - 7 Qs 280/09
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Verteid i g u n g san zei ge:
Falsche Adressierung
Auch in den Fällen einer falschen Adressierung der Ver-
teidigungsanzeige hat der Angeklagte seiner Anzeige-
pflicht Cenüge getan, wenn bei unverzüglicher Vy'eiter-

leitunq der Anzeige an das zuständige Cericht die
rechtzeitige Ladung des Verteidigers noch möglich ge-

wesen wäre. Wird die Verteidigungsanzeige unbeachtet
abgeheftet, kann dies nicht zulasten des Angeklagten
gehen. Bleibt dieser infolgedessen einem Verhandlungs-
termin fern, so ist sein Nichterscheinen als entschuldigt
anzusehen (SS 2l 6, 329 SIPO).

O.LC Braunscltvveig, Beschl. tr 3. 9. 2009 - Ss 79/09
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; lr,*la. neaaktion: Entscheidungen in dieser Rubrik sind - je nach Wichligkeit - auch für die Besprechung im Rechtsprechungsreport in

einem der Fclgehefte vorgesehen.

:;i.;.ä: ln lhrer Online-Bibliothek Strafrecht (www.strafrecht-anline.de) sind die Entscheidungen

i..;j;. ar. riem StRR. weitprfiihrenclp I iteratrrr rrncl Vorschriften verlinkt und direkt abrufbar.


